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Ortsumfahrung Grafing  

Staatsstraße St 2080 Rosenheim – Erding  
Landkreis Rosenheim, Stadt Grafing 

Landschaftspflegerischer Begleitplan  

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Rosenheim 

 

 

Neubaustrecke St 2080: 2.700 m 

 

gesamter Flächenbedarf: 11,1 ha 

• Neuversiegelung: 2,8 ha 

• Ausgleichsflächen: 2,7 ha 

 

 

 

Vorentwurf 2001,  LBP zur Planfeststellung 2009 

 

Bearbeitung: Petra Schmid, Dipl. Ing. (FH) 

  (Projektleitung und LBP) 

  Büro für Landschaftsökologie  

  Otto Aßmann (Fauna und saP) 

 

voraussichtlich ab 2012 

 

 

Das Projekt umfasst die östliche Umfahrung der Stadt 

Grafing vom südöstlichen Ortseingang bis zum Anschluss 

an die B 304 südlich Ebersberg.  

 

Bestands- und Konfliktplan, Ausschnitt: 
 

Konflikte bestehen neben der Flächenversiegelung, der 

Überbauung biotopwürdiger Flächen und der mittelbaren 

Beeinträchtigung von in der Beeinträchtigungszone der 

Straße gelegenen Biotopen auch in der Beeinträchtigung  

artenschutzrechtlich relevanter Tierarten infolge von: 
 

• Querungen von Fledermausflugkorridoren, 

• Habitatverlusten für den Kiebitz durch Störwirkungen, 

• Inanspruchnahme und Zerschneidung von Lebens-

räumen des Kleinen Wasserfrosches und des 

Dunklen Moorbläulings. 

Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan, Ausschnitt: 
 

Das Konzept der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

umfasst: 
 

• Schutzmaßnahmen während der Bauzeit (S), 

• Minimierungsmaßnahmen zur Entsiegelung und zur 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Tatbestände (M), 

• Gestaltungsmaßnahmen zur landschaftsgerechten 

Neugestaltung des Landschaftsbildes (G), 

• Ausgleichsmaßnahmen nach der naturschutzrecht-

lichen Eingriffsregelung (A). 

Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan, Ausschnitt: 
 

Ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen dient zugleich der 

Sicherung der dauerhaften ökologischen Funktion von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der gemeinschafts-

rechtlich geschützten Tierarten Kiebitz, Kleiner Wasser-

frosch und Dunkler Moorbläuling (CEF-Maßnahmen, hier: 

Maßnahme A2). 

UMSETZUNG 


